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Ausländische Schausteller, die nur während eines Teils der Kirmeszeit an Kirmessen, Märkten, Ausstellungen oder
Festen in Belgien teilnehmen, dürfen vorliegendes Ausrechnungsblatt nicht verwenden (1).

A. Auf Kirmessen, Märkten oder Ausstellungen aufgestellte Unterhaltungs- oder Darbietungsein-
richtungen mit oder ohne Lieferung von Gütern (2)

Geschuldete Gebühren
mit mindestens

72,00 EUR pro Markt,
Ausstellung oder Kirmes

Art der Einrichtung Der höchste der
beiden Beträge

850,00 EUR

850,00 EUR

850,00 EUR

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Ohne Lieferung von Gütern x 2,5 =
Mit Lieferung von Gütern x 4,5 =

A

Art der
 Einrichtung

Bruttoeinnahmen

(a)

Geschuldete
Gebühren

(b)

Anzahl
Öffnungstage

(c)

Steuerbarer
Mindestbetrag

(d)

Höchster Betrag

(a, b oder d)

Skooter 1 .......................................................................................... x 150,00 EUR = .......................... EUR ................................

Skooter 2 .......................................................................................... x 150,00 EUR = .......................... EUR ................................

............................................................................................................... x 72,00 EUR = .......................... EUR ................................

............................................................................................................... x 72,00 EUR = .......................... EUR ................................

Ohne Lieferung vonGütern x 2,5 =
Mit Lieferung von Gütern x 4,5 =

B. Mehreinnahmen, die aus den außerhalb von Kirmessen, Märkten oder Ausstellungen
aufgestellten Unterhaltungs- oder Darbietungseinrichtungen mit oder ohne Lieferung von
Gütern stammen (3)

B

Gesamtbetrag :

GESAMTBETRAG :

GESAMTBETRAG :

Gesamtbetrag der Mehreinnahmen :

GESAMTBETRAG : C

Rahmen I - Dem Steuersatz von 6 % unterliegende Umsätze, für die pauschale Anzahlungen ermittelt werden.

A. Verkauf von eingekauften Süßwaren
Einkaufspreis der Waren (4) Koeffizient Besteuerungsgrundlage

- Süßwaren x 1,25 =

Art

Rahmen II - Dem Steuersatz von 6 % unterliegende, pauschal berechnete Umsätze.
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Vierteljährlicher
 Mindestbetrag

Name und Anschrift des Steuerpflichtigen :

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

MwSt.-Nr. :

des  ten Quartals  des Jahres

PAUSCHALREGELUNG
für SCHAUSTELLER

Nr. 625 F/2008/19 Die Erläuterungen zum Ausrechnungsblatt befinden sich am Ende der Pauschalregelung.
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AUSRECHNUNGSBLATT

ALS BELEG AUFBEWAHREN,
DER MWST-ERKLÄRUNG NICHT BEIFÜGEN.

1/5



F

B. Lieferung von Nahrungsmitteln zum Mitnehmen (5)

Art BesteuerungsgrundlageKoeffizient

- Frittenstände x 4,5 =

x 4 =

x 5,5 =

DGESAMTBETRAG :

Rahmen III -  Dem Steuersatz von 21 % unterliegende Umsätze, für die pauschale Anzahlungen ermittelt werden

+A

Gesamtbetrag der Rahmen I und II

D+ = E

- Verkaufsstände für Konditorwaren, für
Waffeln, Speiseeis, Liebesäpfel und
Zuckerwatte

- Verkaufsstände für Hot-Dogs und
Schnecken

Einkaufspreis der Waren
und Rohstoffe (4)
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Name und Anschrift des Steuerpflichtigen :

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

MwSt.-Nr. :

des  ten Quartals  des Jahres

PAUSCHALREGELUNG

für SCHAUSTELLER

Nr. 625 F/2008/19

C+

B

A. Auf Kirmessen, Märkten oder Ausstellungen aufgestellte Unterhaltungs- oder Darbietungsein-
richtungen mit oder ohne Lieferung von Gütern (2)

Geschuldete Gebühren
mit mindestens

72,00 EUR pro Markt,
Ausstellung oder Kirmes

Art der Einrichtung Der höchste der
beiden Beträge

850,00 EUR

850,00 EUR

850,00 EUR

...............................................................

...............................................................

...............................................................

G

Gesamtbetrag :

GESAMTBETRAG :

Vierteljährlicher
 Mindestbetrag
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Ausländische Schausteller, die nur während eines Teils der Kirmeszeit an Kirmessen, Märkten, Ausstellungen oder
Festen in Belgien teilnehmen, dürfen vorliegendes Ausrechnungsblatt nicht verwenden (1).

Eine einzige Art von Geräten, mit oder ohne Lieferung von Gütern oder ALLE Geräte unterschiedslos,
 jedoch dann OHNE Lieferung von Gütern x 4 =

Mit Lieferung von Gütern x 6 =

AUSRECHNUNGSBLATT

ALS BELEG AUFBEWAHREN,
DER MWST-ERKLÄRUNG NICHT BEIFÜGEN.

- Warme Getränke (*)

- Kalte Getränke (*)

x 5 =

x 3 =

(*) Biere mit einem effektiven Alkoholgehalt von mehr als 0,5% vol. und andere
    Getränke mit einem effektiven Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol.
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Verkauf von zu 21 % besteuerbaren Gütern

Besteuerungsgrundlage

Verkauf von Spielzeug,
Ziergegenständen, usw.

Einkaufspreis der Waren (4)

x 1,5 = J

Koeffizient

Rahmen IV - Dem Steuersatz von 21 % unterliegende, pauschal berechnete Umsätze.

+ =J Kx 100 =
121

+
I

G

Gesamtbetrag der Rahmen III und IV

Art der
 Einrichtung

Bruttoeinnahmen

(a)

Geschuldete
Gebühren

(b)

Anzahl
Öffnungstage

(c)

Besteuerbarer
Mindestbetrag

(d)

Höchster Betrag

(a, b oder d)

Skooter 1 .................................................................................. x 150,00 EUR = ........................ EUR .............................

Skooter 2 .................................................................................. x 150,00 EUR = ........................ EUR .............................

..................................................................................................... x 72,00 EUR = ........................ EUR .............................

..................................................................................................... x 72,00 EUR = ........................ EUR .............................

Ohne Lieferung von Gütern x 4 =
Mit Lieferung von Gütern x 6 =

B. Mehreinnahmen, die aus Unterhaltungs- oder Darbietungseinrichtungen mit oder ohne Lieferung
von Gütern stammen, die außerhalb von Kirmessen, Märkten oder Ausstellungen aufgestellt
sind  (3)

IGESAMTBETRAG :

Gesamtbetrag der Mehreinnahmen :
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Name und Anschrift des Steuerpflichtigen :

............................................................................

............................................................................

............................................................................

MwSt.-Nr. :

des  ten Quartals  des Jahres

PAUSCHALREGELUNG
für SCHAUSTELLER

Nr. 625 F/2008/19

Ausländische Schausteller, die nur während eines Teils der Kirmeszeit an Kirmessen, Märkten, Ausstellungen oder
Festen in Belgien teilnehmen, dürfen vorliegendes Ausrechnungsblatt nicht verwenden (1).

DER MWST-ERKLÄRUNG NICHT BEIFÜGEN.
ALS BELEG AUFBEWAHREN,

AUSRECHNUNGSBLATT 3/5
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Rahmen VII - Mit 6 % oder 21 % zu besteuernde Umsätze (6). (Verkaufsstände mit Nahrungsmitteln, die an
Ort  und Stelle verzehrt oder mitgenommen werden können).

Art Besteuerungsgrundlage

- Frittenstände

- Verkaufsstände für Hot-Dogs und
Schnecken

- Verkaufsstände für Konditorwaren, für
Waffeln, Speiseeis, Liebesäpfel
und Zuckerwatte

x 5,5 =

NGESAMTBETRAG

Einkaufspreis der Waren
und Rohstoffe (4)

O

N

x % =

mitgenommen
mit 6 %

zu besteuern

Koeffizient

x 4,5 =

x 4 =

Rahmen VI -  Verkauf von Gütern, die mit 21 % versteuert werden

Einkaufspreis der Waren
und Rohstoffe (4)

M

Kalte Getränke

Warme Getränke

Gesamtbetrag zu 21 %

Koeffizient

x 5 =

x 3 =

Name und Anschrift des Steuerpflichtigen :

............................................................................

............................................................................

............................................................................

MwSt.-Nr. :

des  ten Quartals  des Jahres

PAUSCHALREGELUNG
für SCHAUSTELLER

Nr. 625 F/2008/19
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Px % =

verzehrt
mit 21 %

zu besteuern

Ausländische Schausteller, die nur während eines Teils der Kirmeszeit an Kirmessen, Märkten, Ausstellungen oder
Festen in Belgien teilnehmen, dürfen vorliegendes Ausrechnungsblatt nicht verwenden (1).

AUSRECHNUNGSBLATT

ALS BELEG AUFBEWAHREN,
DER MWST-ERKLÄRUNG NICHT BEIFÜGEN.

          x 5 =

          x 3 =

- Warme Getränke (*)

- Kalte Getränke (*)

(*) Biere mit einem effektiven Alkoholgehalt von mehr als 0,5% vol. und andere
    Getränke mit einem effektiven Alkoholgehalt von mehr als 1,2% vol.
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Name und Anschrift des Steuerpflichtigen :

............................................................................

............................................................................

............................................................................

MwSt.-Nr. :

des  ten Quartals  des Jahres

PAUSCHALREGELUNG
FÜR SCHAUSTELLER

Nr. 625 F/2008/19

Ausländische Schausteller, die nur während eines Teils der Kirmeszeit an Kirmessen, Märkten, Ausstellungen oder
Festen in Belgien teilnehmen, dürfen vorliegendes Ausrechnungsblatt nicht verwenden (1).

1. Mit 6 % zu besteuernde Umsätze (Rahmen I, II und VII)

2. Mit 21 % zu besteuernde Umsätze (Rahmen III, IV, VI und VII)

+

+

Rahmen VIII - Zusammenfassung
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=

x 21 % =
in Raster 03 der MwSt.-Erklärung

zu übertragen

U

in Raster 54 der MwSt.-Erklärung
zu übertragen

Summe der geschuldeten Steuern : T + U =

> x 6 % =
in Raster 01 der MwSt.-Erklärung

zu übertragen

Q

> S

T

(8) =

(7) 

M

AUSRECHNUNGSBLATT

 DER MWST-ERKLÄRUNG NICHT BEIFÜGEN.
ALS BELEG AUFBEWAHREN,
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